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Sachverhalt 
Die Anlage 1 der Entgeltordnung für die Benutzung des Camping- und Wochenendplatzes 
der Gemeinde Meesiger soll an die aktuellen  Gegenbenheiten angepasst werden. 
Eingearbeitet ist in der Anlage bereits die Umstellung bei den Saisonplätzen von der 
Strompauschale auf die Abrechnung nach Verbrauch. Dieses ist durch die Bereitstellung von 
Stromzählern möglich geworden. Weiterhin erwies sich bei den Saisonplätzen die 
Wasserpauschale pro Tag als ungeeignet und soll auf eine noch festzulegende 
Saisonpauschale geändert werden. Herr Turtschan hat angekündigt, noch weitere 
Änderungen zur Sitzung auszuarbeiten und vorzuschlagen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die geänderte Anlage 1 der Entgeltordnung zur 
Benutzung des Camping- und Wochenendplatzes Gravelotte gemäß der Anlage mit 
folgenden Ergänzungen: 

- Saisonplätze: Wasserpauschale _______ EUR  

- 

- 
. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 Erhöhungen der Einzahlungen verbessern das Liquiditätssaldo dieses Produkts. 
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Anlage 1 

Zu § 4 der Entgeltordnung für die Benutzung des Camping- und Wochenendplatzes der Ge-
meinde Meesiger

Höhe der Entgelte

1. Entgelte im Bereich der Dauerplätze:

Dauercampingplatz 730 EUR
Jahresgebühr für einen Stellplatz (PKW, PKW-Anhänger, Trailer) 30 EUR
Strom 0,40 EUR/Kwh
Wasserverbrauch 5,00 EUR/m³
Müllentsorgung 55 EUR

2. Entgelte im Bereich der Saisonplätze:

Saisoncampingplatz 530 EUR
Jahresgebühr für einen Stellplatz (PKW, PKW-Anhänger, Trailer) 30 EUR
Strom 0,40 EUR/Kwh
Wasserpauschale
Müllentsorgung 55 EUR

* Die Entgelte enthalten die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer.

3. Entgelte* für Kurzzeitnutzer pro Tag

Hauptsaison: Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag, Monate Juli und August
Nebensaison: sonstige Zeiten.

Nutzungsart Hauptsaison Nebensaison
Kleines Zelt (bis 2 Personen) 5,00 EUR 4,50 EUR
Großes Zelt 6,00 EUR 5,40 EUR
Wohnmobil-/Wohnwagenstellplatz 8,00 EUR 7,20 EUR
PKW, Anhänger 3,00 EUR 3,00 EUR
Motorrad 2,00 EUR 2,00 EUR
Erwachsene 6,00 EUR 5,40 EUR
Kind (ab 4 – 14 Jahre) 3,00 EUR 2,70 EUR
Hund 2,50 EUR 2,50 EUR
Strompauschale 4,00 EUR 4,00 EUR

* Die Entgelte enthalten die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer.

4. Entgelte* für sonstige Leistungen

Duschmarke 1,50 EUR
Waschmaschine/Trockner pro Ladung 3,50 EUR

* Die Entgelte enthalten die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer.
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